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BVerwG, Urteil vom 21.04.2016, Az. 2 C 13.15. Schlagworte: Disziplinarrecht, LDGBW.

Leitsatz: 

Bestandskräftige Bescheide über den Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst entfalten die nach § 14
Abs. 1 Satz 1 LDG BW vorgesehene Bindungswirkung im sachgleichen Disziplinarverfahren nur dann, wenn der Beamte
hierüber bereits im Verwaltungsverfahren über den Verlust der Besoldung - spätestens im Verlustfeststellungsbescheid selbst -
belehrt worden ist. 

Ergänzungen:

RN12: „Das schuldhafte Fernbleiben eines Beamten vom Dienst kann ein schweres Dienstvergehen i.S.d. § 31 LDG BW
darstellen, das ggf. auch die Höchstmaßnahme der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis rechtfertigen kann. Das Gebot,
zum Dienst zu erscheinen, ist Grundpflicht jedes Beamten. Diese beamtenrechtliche Grundpflicht fordert von einem Beamten
vor allem, sich während der vorgeschriebenen Zeit an dem vorgeschriebenen Ort aufzuhalten und dort die ihm übertragenen
dienstlichen Aufgaben wahrzunehmen (…) Nach der Rechtsprechung des Senats führt vorsätzliches unerlaubtes Fernbleiben
vom Dienst regelmäßig zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis, wenn es über Monate andauert oder in der Summe einen
vergleichbaren Gesamtzeitraum erreicht (…).“

Externer Link:

Bundesverwaltungsgericht• 
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